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2. August 2007 
 

Dispensationsgesuch für Schnupperlehren während der 
Schulzeit 

 
Dispensationsgesuche sind spätestens 2 Wochen vor Abwesenheitsbeginn an die 
Schulleitung zu richten. Schnupperlehren haben grundsätzlich in der schulfreien Zeit zu 
erfolgen. 
 
Name des Schülers: Vorname: 
Strasse: Wohnort: 
Telefon:  
Klasse: Klassenlehrer: 
 
Bereits absolvierte Schnupperlehren  
 

Schnupperbe-
ruf 

Firma Ort Telefon von bis Freizeit Schulzeit 

      ja/nein ja/nein 

      ja/nein ja/nein 

      ja / 

nein 

ja/nein 

      ja / 

nein 

ja/nein 

 nicht Zutreffendes streichen 
 

Die Schnupperlehre findet statt in: 
 

Schnupperberuf Firma Ort Telefon von bis 

      

 
 

Wir unterscheiden Schnupperlehren in den Ferien und Schnupperlehren während der 
Schulzeit auch deutlich bei der evtl. Entlöhnung. Da es sich bei Schulzeit-Schnupperlehren 
um Unterrichtszeit handelt, gehen wir davon aus, dass dafür von jeglicher Entlöhnung 
abgesehen wird. 

 
Bestätigung der Firma über die zwingende Durchführung der Schnupperlehre während der 
Unterrichtszeit: 
 
Datum:  Unterschrift des Lehrmeisters: 
 

Der Schüler / die Schülerin ist während der Schnupperlehre versichert gegen Unfall und Haftpflicht: 
 
durch die Firma: Privat 
Nicht Zutreffendes streichen 
 

Datum Unterschrift der Eltern: 
 

 
Entscheid der Schulleitung 
 
���� bewilligt ���� nicht bewilligt 

 
Kommentar: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
 
Datum: Unterschrift: 


